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Die Dual-Use-Reform 2017 –
Rechtssicherheit geht vor

Der deutschen Exportindustrie geht es gut: Im
November 2016 hat sie Waren im Wert von
108,5 Mrd. EUR in Drittl�nder ausgef�hrt.
Diese Zahl markiert den h�chsten Monatswert,
den das Statistische Bundesamt je gemessen
hat. Rund 3,5% der Ausfuhren aus der EU sind
als genehmigungspflichtige G�ter mit doppel-
tem Verwendungszweck einzustufen, die in
den Anwendungsbereich der Dual-Use-Ver-
ordnung (EG) Nr. 428/2009 fallen. Diese Ver-
ordnung beschr�nkt aus Gr�nden der Außen-
und Sicherheitspolitik den freien Handel mit
allen nicht-milit�rischen G�tern. Ihre rechtli-
che Methodik ist praktikabel und nachvoll-
ziehbar: Auf 230 Seiten listet Anhang I der
Verordnung technische Leistungsmerkmale
auf, mit denen eine Vielzahl vonG�tern als ge-
nehmigungspflichtig qualifiziert werden. Mit
diesem Grundwerkzeug sind geduldige Tech-
niker und Juristen in den meisten F�llen in der
Lage, die Frage nach einer Beschr�nkung
selbstst�ndig zu beantworten.

Dieses seit fast 20 Jahren bestehende, bew�hrte
Konzept steht nun zur Disposition. Am 28. 9.
2016 hat die EU-Kommission einen Reform-
entwurf ver�ffentlicht, der die Dual-Use-Ver-
ordnung neben dem listenbasierten Ansatz um
eine politische Komponente mit unbestimmten
Rechtsbegriffen und eine umfassende „Catch-
all-Klausel“ erweitern soll. Der Entwurf ist das
Ergebnis einer von der Kommission im Jahr
2011 ins Leben gerufenen Befragung von di-
versen Stakeholdern mit der Maßgabe, St�rken
und Schw�chen der geltenden Verordnung zu

identifizieren. In einem Impact Assessment
er�rterte die Kommission auf dieser Basis �n-
derungsvorschl�ge, wobei festzustellen ist,
dass vermittelnde L�sungsans�tze der beteilig-
ten Industrieverb�nde bislang keine Ber�ck-
sichtigung fanden.

Ein erkl�rtes Ziel der Reform ist die Erf�llung
des Art. 3 Abs. 5 EUV im Einklang mit dem
Aktionsplan f�r Menschenrechte, der eine
noch sch�rfere Kontrolle von digitalen �ber-
wachungstechnologien postuliert. Zugleich
soll sie divergierende außenwirtschaftsrechtli-
che Vorschriften einzelner Mitgliedstaaten
harmonisieren und zumAbbau und zur Verein-
fachung von Genehmigungserfordernissen
beitragen. Der Verordnungsentwurf enth�lt
folgendewesentliche Neuerungen:

Art. 2.1 b und 2.21 f�hren „Technologie f�r di-
gitale �berwachung“ als neue Dual-Use-G�-
terkategorie ein. Daneben stehen auch solche
Dual-Use-G�ter in besonderen F�llen unter
Genehmigungsvorbehalt, die nicht im Anhang
I gelistet sind, aber in den Anwendungsbereich
der neuen Catch-all-Klausel in Art. 4 des Ent-
wurfs fallen. Eine wesentliche Voraussetzung
daf�r ist, dass diese G�ter „im Rahmen von be-
waffneten Konflikten oder interner Repression
an der Begehung schwerwiegender Verletzun-
gen der Menschenrechte beteiligt waren oder
wenn Hinweise daf�r vorhanden sind, dass sie
vomEndverwender dazu eingesetzt werden“.

Dieser Zusammenhang macht die Vorschrift
kaum handhabbar. Zwar sindMenschenrechts-
fragen bei der Entscheidung �ber die Erteilung

einer Genehmigung bereits heute nach Art. 12
der derzeit g�ltigen Dual-Use-VO Nr. 428/
2009 zu beachten. Dies allein ist also nichts
Neues. Neu ist aber die Aufgabenverteilung:
Bislang hat der Ausf�hrer den Antrag gestellt,
und die Bundesministerien haben die außen-
und sicherheitspolitische Bewertung vorge-
nommen. Nun muss der Ausf�hrer auf der Tat-
bestandsseite beide Aufgaben �bernehmen,
um �berhaupt einsch�tzen zu k�nnen, ob sein

Antrag genehmigungsbed�rftig ist. Kann er
dies nicht, wird er in der Praxis zur Absiche-
rung in jedem Falle einen Antrag stellen. Im
Ergebnis wird diese Rechtsunsicherheit zu ei-
ner Antragsflut bei den Genehmigungsbeh�r-
den derMitgliedstaaten f�hren.

Die Merkmale des Art. 4 finden sich nun auch
in den Art. 5 und 7 des Entwurfs wieder, die
das Vermittlungsgesch�ft und die technische
Unterst�tzung regeln. Besonders spannend ist
ein Nebensatz, der diesen Handlungen eine ex-
traterritoriale Bedeutung verschaffen k�nnte,
die bislang nur aus dem US-Re-Exportkon-
trollrecht bekannt ist: Art. 2.7 und 2.9 des Ent-
wurfs erweitern den pers�nlichen Anwen-
dungsbereich auf Drittlandgesellschaften, die
im Eigentum oder unter der Kontrolle von Per-
sonen stehen, die in der EU ans�ssig sind.

Die Entwurfsfassung sorgt f�r Fragezeichen.
Zwar sollen „Guidelines“ Klarheit schaffen,
welche die Kommission und der Rat zeitnah
bereitstellen m�chten. Leitlinien stellen aber
kein verbindliches Recht dar; die wesentlichen
Fragen muss die unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat geltende Verordnung selber beant-
worten. Hier w�re anzuregen, den bew�hrten
objektiven Listenansatz beizubehalten. Die
Befugnis der Kommission, per delegiertem
Rechtsakt im Dringlichkeitsverfahren nach
den Art. 16 und 17 des Entwurfs menschen-
rechtskritische G�ter umgehend in Anhang I
Abschnitt B zu listen, tr�gt dem Verordnungs-
ziel hinreichend Rechnung. Eine zus�tzliche
Catch-all-Klausel mit Generalvorbehalt ist
nicht erforderlich und mit dem Bestimmtheits-
gebot kaum in Einklang zu bringen.

Derzeit wird der Berichtsentwurf f�r �nde-
rungsantr�ge erarbeitet und den Ratsarbeits-
gruppen zur Bearbeitung vorgelegt. Der Be-
richterstatter des EU-Parlaments hat seinen
Einsatz daf�r verk�ndet, dass „die Exportver-
ordnung f�r Dual-Use-G�ter auch Planungssi-
cherheit f�r europ�ische Firmen erm�glichen
muss“. F�r den Technologiestandort Deutsch-
land ist dieses Engagement zu begr�ßen. Denn
die Industrie sollte sich auf die Entwicklung
und Herstellung von innovativen und welt-
marktf�higen Produkten konzentrieren d�rfen.
Es ist nicht ihre Aufgabe, außenpolitische La-
gebilder zu bewerten.
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